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SiBe-Report

SiBe-Report sprach mit Tim Pelzl darüber, wie Sicherheits-
beauftragte beim Brandschutz helfen können.  

Welche Brandursachen sind in 
 Betrieben häufig?

Neben technischen Ursachen und 
Brandstiftung ist oft der unsachgemäße 
Umgang mit Arbeitsmitteln, Einrichtun-
gen, Gefahrstoffen oder Gemischen die 
Ursache für einen Brandausbruch. 

Dann geht also ein Fehler voraus, 
der durch richtiges und aufmerk-
sames Verhalten hätte vermieden 
werden können?

Richtig. Dahinter steckt oft mangeln - 
des Bewusstsein für die Risiken beim 
Umgang mit Gefahrstoffen und Zünd-
quellen.

Fehlt es da auch an Unter- 
weisung?

Wo Gefährdungen nicht ernst genommen 
werden oder gar nicht bekannt sind, wur-
de meist zu wenig darüber gesprochen. 
Aber auch trotz regelmäßiger Unterwei-
sungen kann es vorkommen, dass im All-
tag etwas vernachlässigt wird. 

Welche Rolle spielen Sicherheits-
beauftragte?

Eine wichtige. Sie haben den besonde-
ren Auftrag, die Augen in ihrem Bereich 
offen zu halten – auch für potenzielle 
Brandgefährdungen. Da Brände und die 
dabei entstehenden Rauchgase so ge-
fährlich sind, muss es zudem Brand-
schutzhelfer in jedem Unternehmen 
 geben. Ein Anteil von fünf Prozent der 
Beschäftigten ist beispielsweise in ei-
ner Verwaltung ohne Publikumsverkehr 

ausreichend, doch je nach Brandge-
fährdung und der Menge anwesender 
Personen kann mehr sinnvoll sein – das 
ist über eine Gefährdungsbeurteilung 
zu ermitteln. Wie bei Ersthelfenden 
muss im betrieblichen Alltag sicherge-
stellt werden, dass unter den anwesen-
den Mitarbeiterinnen und  Mitarbeitern 
ausreichend viele dieser besonders 
 geschulten Kräfte in der  Betriebsstätte 
verfügbar sind. Auch Sicherheitsbeauf-
tragte können sich schulen lassen und 
diese Aufgabe übernehmen.

Können Sie typische Brand-
gefährdungen nennen?

In der Verwaltung entstehen immer 
 wieder Brände durch schadhafte 
Elektro geräte und -installationen. Aber 
auch der vergessene Topf auf dem Herd 
einer Kaffee- und Teeküche kann eine 
 Ursache sein. So etwas sollten alle Be-
schäftigten im Blick behalten. Zudem 
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trägt der Arbeitgeber die Verantwor-
tung dafür, dass elektrische Anla-
gen und  Betriebsmittel regelmäßig 
gewartet und instand gehalten 
werden. So etwas, wie ein von zu 
Hause mitgebrachter Wasserkocher, 
wird da schon mal übersehen.

Ein weiteres Thema ist die Lagerung 
von Gefahrstoffen, beispielsweise in 
Bauhöfen oder der Hausmeisterei. Lap-
pen, die mit pflanzlichen Ölen, wie z. B. 
Leinölfirnis, getränkt sind, können sich 
bei falscher Lagerung sogar selbst 
 entzünden. Bei Gefahrstoffen müssen 
daher alle wissen, was sie tun. 

Was ist wichtig, falls es zu einem 
Brandalarm kommt? 

Eine gute Vorbereitung, zum Beispiel 
gemäß der Brandschutzordnung: 
Brandschutztüren sind geschlossen, 
Flucht- und Rettungswege sind gekenn-
zeichnet und unverstellt, die Sammel-
stellen liegen an einem sicheren Ort, 

alle Beschäftigten und Personen mit 
speziellen Aufgaben für diesen Fall 
 wissen, was zu tun ist. Die Feuerwehr 
geht davon aus, dass diese internen 
Abläufe funktioniert haben, wenn sie 
anrückt.

Eine Evakuierung funktioniert  
nicht ohne Übung

Deshalb steht einmal pro Jahr für alle 
Beschäftigten eine Sicherheitsunter-
weisung an, idealerweise ergänzt um 
eine Evakuierungsübung. Dabei fällt 
beispielsweise auf, ob eingeschränkt 
mobile Beschäftigte Hilfe brauchen 
oder ob eine Sammelstelle ungünstig 
an einer befahrenen Straße liegt.

Und wenn jemand bei der Übung 
abwinkt und im Büro sitzen bleibt?

Da gibt es kein Vertun. Schließt sich die 
Person trotz guter Argumente nicht an, 
muss die Führungskraft ein Machtwort 
sprechen. Insbesondere die Führungs-
kräfte müssen hier mit gutem Beispiel 
vorangehen.

Ihre Tipps für den Ernstfall? 

Entstehungsbrände lassen sich mit Feu-
erlöschern meist gut in den Griff bekom-
men. Aber niemand sollte eine Helden-
rolle spielen. Die eigene Sicherheit und 
die von Kolleginnen und Kollegen gehen 
immer vor. Ist der Notruf abgesetzt? 
Sind alle aus meiner Abteilung raus und 
an der Sammelstelle angekommen? 
Können Türen geschlossen werden, um 
das Feuer und vor allem den Brand-
rauch einzugrenzen? Das sind die ent-
scheidenden Fragen, bei denen Brand-
schutzhelfer und Sicherheitsbeauftragte 
eng zusammenarbeiten können.

Der Diplom-Biologe  
Tim Pelzl leitet den zu-
ständigen Fachbereich 
bei der Deutschen 
 Gesetzlichen Unfall-

versicherung.

Informationen des Sachgebietes Betrieblicher   
Brandschutz der DGUV finden Sie auf 

 Ǥ publikationen.dguv.de

• DGUV Information 205-003 
 „Aufgaben, Qualifikation, 
 Aus bildung und Bestellung von 
Brandschutzbeauftragten“

• DGUV Information 205-023 
„Brandschutzhelfer –  
Ausbildung und Befähigung“

• DGUV Information 205-001 
 „Betrieblicher Brandschutz in 
der Praxis“

• DGUV Information 205-039 und 
-025 „Feuerlöscher richtig ein-
setzen“

• Plakat: Feuerlöscher richtig 
 einsetzen

Sämtliche DGUV Informa-
tionen können Sie bei der 
Unfallkasse Brandenburg 
(• praevention@ukbb.de) 
bestellen.

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/feuerwehren-hilfeleistungen-brandschutz/betrieblicher-brandschutz/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/feuerwehren-hilfeleistungen-brandschutz/
mailto:praevention%40ukbb.de?subject=
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Gewalt?  Nicht mit uns!
Bedroht, belästigt, beleidigt, 
 geschlagen. Solche Erlebnisse 
 verbinden manche Beschäftigten 
mit ihrem Job vor allem im 
 Gesundheits- und Sozialdienst,  
im öffentlichen Personenverkehr 
oder in Behörden. 

Wenn jemand von Übergriffen betroffen 
ist, sollten insbesondere Sicherheits-
beauftragte ihren Kolleg_innen zur Sei-
te stehen. Wichtig ist es im Alltag, sich 
untereinander auszutauschen. Wie geht 
man damit um, wenn jemand im Bür-
gerbüro herumschreit? Ist es in Ord-
nung, wenn der Patient  Bemerkungen 
zur Figur der Pflegekraft macht? Wie re-
agiert man auf Pöbeleien von Jugendli-
chen im Nachtbus? Nicht immer ist Be-
schäftigten klar, wann  abgesprochene 
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind. 

Was von Kunden- oder Patientenseite 
übergriffig ist und was nicht, darüber 
sollte in den Teams Klarheit und Einig-
keit herrschen. Ein erster Schritt ist die 
Gefährdungsbeurteilung, zu der Arbeit-

gebende verpflichtet sind. Darin wird 
dokumentiert, welche Formen verbaler 
und physischer Gewalt drohen und wel-
che Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
werden können. 

Die Folgen von Belästigung und Gewalt 
im Job sind sehr unterschiedlich. Sie 
reichen von kurzfristiger Verunsiche-
rung bis hin zur Posttraumatischen Be-
lastungsstörung (PTBS) oder leichten 
bis bleibenden  körperlichen Schäden. 
Betroffenen können Leistungen zur 
Heilbehandlung und Reha-
bilitation von Seiten der ge-
setzlichen Unfallversiche-
rung zustehen. Bei psychi-
schen Verletzungen bietet 
sie zudem zeitnah psycho-
therapeutische Unterstüt-
zung an.

Im Alltag gilt: Indem Kolleg_
innen ihre Erlebnisse mitein-
ander teilen, sich gegenseitig 
unterstützen und gegebenen-
falls auch im Nach hinein – 
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Führungskräfte und andere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten einbeziehen, 
stärkt ein Team sich gegenseitig gegen 
Übergriffe nach der Devise: Gewalt? 
Nicht mit uns! Sicherheitsbeauftragte 
können hier eine wichtige aktive Rolle 
einnehmen.

Gewaltprävention –   
praktische Tipps

Die Kommunale Unfallversicherung 
Bayern hat in einem Flyer kurz und bün-

dig Wissenswertes zur Ge-
waltprävention im öffentli-
chen Dienst zusammenge-
fasst: Ǥ kuvb.de/fileadmin/
daten/dokumente/GBI/
Arbeitspsychologie/ 
Fachthemen/flyer_gewalt-
praevention_KUVB.pdf

Gerne stellt die Unfall - 
kasse Brandenburg  
(• praevention@ukbb.de ) 
Ihnen  gedruckte Exemplare 
kostenfrei zur Verfügung.
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